
Stiftung HILFE IM LEBEN 

der Stadtmission Nürnberg e.V. 

Satzung 
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Präambel 

Seit 1885 leistet die Stadtmission Nürnberg e.V. Dienst am Menschen in Krisen, in Not und 
in besonders belastenden Lebenssituationen. Die Stadtmission leitet ihr Engagement und ihren 
Auftrag aus dem Evangelium ab. Zur dauerhaften Sicherung und Unterstützung dieser Arbeit 
errichtet sie diese Stiftung. 

§1

Name, Rechtsform, Sitz und Zugehörigkeit zum Diakonischen Werk Bayern 

(1) Die Stiftung führt den Namen „Stiftung HILFE IM LEBEN".

(2) Sie ist eine rechtsfähige kirchliche Stiftung des bürgerlichen Rechts im Sinne des Art. 21
und des Art. 1 Abs. 1 und 2 des Bayerischen Stiftungsgesetzes.

(3) Sie hat ihren Sitz in Nürnberg.

(4) Die Stiftung ist an das Bekenntnis und die Ordnungen der Evangelisch-Lutherischen Kirche
in Bayern gebunden. Sie gehört im Sinne des Diakoniegesetzes der Evangelisch-Lutheri
schen Kirche in Bayern als ordentliches Mitglied dem Diakonischen Werk der Evangelisch
Lutherischen Kirche in Bayern - Landesverband der Inneren Mission e. V. - an und ist damit
mittelbar auch dem Evangelischen Werk für Diakonie und Entwicklung angeschlossen.

(5) Bei der Erfüllung ihrer Aufgaben ist die Stiftung bestrebt, für ein gleichberechtigtes Mitein
ander der Geschlechter einzutreten.

§2

Stiftungszweck 

(1) Der Zweck der Stiftung ist die Förderung von Diakonie, Wohlfahrtspflege und Seelsorge in
Nürnberg. Stiftungszweck ist insbesondere die Förderung der Arbeit des gemeinnützigen
Vereins Stadtmission Nürnberg e. V. und dessen Aufgaben und Einrichtungen
- der Kinder- und Jugendhilfe;
- der Altenhilfe;
- der Beratung und Betreuung von Menschen in besonderen sozialen Schwierigkeiten,

z. B. bei Obdachlosigkeit, Armut, Arbeitslosigkeit oder Straffälligkeit;
- der Beratung und Betreuung von Menschen mit seelischer Erkrankung und Suchtprob

lemen;
- der Beratung und Betreuung von Menschen in der Migration;
- durch vorbeugende, helfende und heilende Tätigkeiten auf allen Gebieten der sozialen

Arbeit;
- der Förderung der Selbsthilfe;
- der Förderung des ehrenamtlichen und bürgerschaftlichen Engagements in der Stadt-

mission Nürnberg e.V.

(2) Eine Förderung erfolgt jedoch nur, soweit Dritte nicht zur Leistung verpflichtet sind oder
freiwillig leisten.
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